
 

 
 

 
Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

 
Arbeitsbereich: Jugendgerichtshilfe (für Jugendliche und Heranwachsende) 
 
Für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das Amt 
für Kinder, Jugend und Familie der Stadt 
Bayreuth verantwortlich. Sie können auf den 
folgenden Wegen Kontakt aufnehmen:  
 
• mit der Post: Dr.-Franz-Str. 6, 95445 Bayreuth 
• per Telefon: 0921 - 25 13 41 
• per Telefax: 0921 - 25 16 41 
• per E-Mail: jugendamt@stadt.bayreuth.de  
 
 
Zuständige Aufsichtsbehörde für den 
Datenschutz ist der Bayerische 
Landesbeauftragte für den Datenschutz. Sie 
können auf den folgenden Wegen Kontakt 
aufnehmen:  
 
• mit der Post: Wagmüllerstraße 18, 80538            

München 
• per Telefon: 0981 - 212 672 - 0 
• per Telefax: 0981 - 212 672 - 50 
• per E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 
 
 
Mit dem behördlichen Datenschutzbeauftragten 
der Stadt Bayreuth können Sie unmittelbar auf 
den folgenden Wegen Kontakt aufnehmen:  

 
• mit der Post: Postfach 10 10 52, 95410 

Bayreuth 
• per Telefon: 0921 - 25 13 55 
• per Telefax: 0921 - 25 17 80 
• per E-Mail: datenschutz@stadt.bayreuth.de 

 
Ihre Angaben werden benötigt zum Zwecke im 
Verfahren vor den Jugendgerichten oder um bei 
Aufträgen der Jugendstaatsanwaltschaft an uns, 
mitzuwirken. 
Die Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs. 1 lit. e  
DSGVO i.V.m.  Art. 8 und 9 BayDSG-E  i.V.m.    
§ 69 SGBX, §§ 61ff SGB VIII, § 52 SGB VIII,      
§ 76 SGBIII, § 38 JGG. 

 
Wenn Sie keine Angaben oder keine 
vollständigen Angaben machen, können wir 
unsere gesetzlichen Aufgaben nicht bzw. nicht 
richtig erfüllen.  
 
 

Welche personenbezogenen Daten von Ihnen 
wir verarbeiten, ist von der Sachlage im Einzel-
fall abhängig. 
 
(Name, Vorname, Geburtsdaten, Geburtsort,  
Geschlecht, Religion, Daten zu Kindern, 
Tatvorwurf, Staatsangehörigkeit, Familienstand, 
Sterbedatum, Adresse, Telefonnummer, 
Lebenssituation, Einkommensverhältnisse, 
Arbeitgeber vom  Vater, Mutter und Kind.) 
 
An wen welche Daten weitergegeben werden, ist 
von der Sachlage im Einzelfallabhängig. Es 
werden nicht immer alle Daten an jeden der 
genannten Empfängerweitergegeben, sondern 
nur dann, wenn dies im Einzelfall erforderlich ist: 
 

 Ihr Kind 

 Eltern 

 der gesetzliche Vertreter 

 Gerichte 

 Rechtsanwälte 

 Staatsanwaltschaft 

 Bewährungshilfe 

 Justizvollzugsanstalten 

 Jugendhilfeeinrichtungen und Träger 

 Gesetzliche Betreuer 

 Jugendgerichthilfen anderer Jugendämter 

 Gesetzliche Vormünder 
 
Die von Ihnen gemachten Angaben speichern wir 
in elektronischer Form. 
 
Zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben 
übermitteln wir die erforderlichen Daten an 
andere Behörden, Gerichte und Stellen. Hierbei 
beachten wir selbstverständlich eine eventuell 
bestehende Schweigepflicht gem. § 203 StGB. 
 
Sofern wir Ihre Daten nicht von Ihnen selbst 
erhalten haben, haben wir Ihre Daten i.d.R. bei 
einer der folgenden Stellen erhoben:  
 

 Polizei 

 Staatsanwaltschaft 

 Jugendgericht 
 

1.) 

2.) 

3.) 

mailto:jugendamt@stadt.bayreuth.de
mailto:poststelle@datenschutz-bayern.de
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Die Daten werden 5 Jahre, mindestens bis zur 
Vollendung des 21. Lebensjahres des 
Betroffenen, gespeichert / aufbewahrt und 
anschließend gelöscht. 
 
 
 

 
Sie haben folgende Rechte:  
 
• Auskunftsrechte (Art. 15 DSGVO) 

Sie können Auskunft darüber verlangen, ob 
wir personenbezogene Daten von Ihnen 
verarbeiten. Ist dies der Fall, so haben Sie ein 
Recht auf Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten sowie auf weitere 
mit der Verarbeitung zusammenhängende 
Informationen. Bitte beachten Sie, dass 
dieses Auskunftsrecht in bestimmten Fällen 
eingeschränkt oder ausgeschlossen sein kann 
(vgl. Art. 10 BayDSG bzw. § 83 SGB X). 
 

• Recht zur Datenberichtigung (Art. 16 DSGVO) 
Sollten (zwischenzeitlich) unzutreffende oder 
unvollständige  personenbezogene Daten 
verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf 
Berichtigung und ggf. Vervollständigung 
dieser Daten zu.  
 

• Recht auf Löschung personenbezogener 
Daten (Art. 17 DSGVO) 
Bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen können Sie die Löschung 
Ihrer personenbezogenen  Daten verlangen.  
Das Recht auf Löschung nach Art. 17 Abs. 1 
und 2 DSGVO besteht jedoch unter anderem 
dann nicht, wenn die Verarbeitung 
personenbezogener Daten erforderlich ist zur 
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im 
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentliche Gewalt erfolgt (Art. 17 Abs. 3 
Buchst. b DSGVO). 
 

• Recht auf Einschränkung der 
Datenverarbeitung (Art. 18 DSGVO) 
Sie haben das Recht, die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten in folgenden 
Fällen einschränken zu lassen: Haben Sie die 
Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten 
bestritten, können Sie von uns verlangen, 
dass Ihre Daten für die Dauer der 
Richtigkeitsprüfung für andere Zwecke nicht 
genutzt und insoweit eingeschränkt werden. 
Bei unrechtmäßiger Datenverarbeitung 
können Sie anstelle der Datenlöschung nach 
Art. 17 Abs. 1 Buchst. d DSGVO die 
Einschränkung der Datennutzung nach Art. 18 
DSGVO verlangen. 
 

• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 
DSGVO) 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung 
eingewilligt haben oder ein Vertrag zur 
Datenverarbeitung besteht und die 
Datenverarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen 
gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu. 
 

• Recht zum Widerspruch gegen bestimmte 
Datenverarbeitungen (Art. 21 DSGVO) 
Aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben, können Sie der 
Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten durch uns jederzeit 
widersprechen. Sofern die gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen, verarbeiten wir in 
der Folge Ihre personenbezogenen Daten 
nicht mehr. 
 
 

• Ausübung der Betroffenenrechte 
Zur Ausübung der Betroffenenrechte wenden 
Sie sich bitte an die unter Ziff. 1 oder 3 
genannten Stellen. Anfragen, die elektronisch 
eingereicht werden, werden in der Regel 
elektronisch beantwortet, soweit Sie in Ihrer 
Anfrage keine abweichenden Festlegungen 
getroffen haben. 
 

• Rechtsschutzmöglichkeiten 
Im Fall von Beschwerden können Sie sich 
jederzeit an die zuständige Aufsichtsbehörde 
wenden.  
Für unsere Behörde ist die unter Ziffer 2 
genannte Aufsichtsbehörde zuständig. 
Neben dem Datenschutzbeauftragten können 
Sie sich bei Fragen zum Datenschutz auch an 
den Sachbearbeiter wenden, der für die 
Bearbeitung Ihres Falles zuständig ist 
 

• Widerrufsrecht  
Wenn Sie in die Verarbeitung durch die Stadt 
Bayreuth durch eine entsprechende Erklärung 
eingewilligt haben, können Sie die 
Einwilligung jederzeit für die Zukunft 
widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf  erfolgten 
Datenverarbeitung wird durch diesen nicht 
berührt. 
 

 


